
6. Änderung des Flächennutzungsplanes

UNTERICKELSHEIM

Derzeit gültiger Flächennutzungsplan der Gemeinde Martinsheim, Stand 23.05.2013

UNTERICKELSHEIM

SO

Photovoltaik

SO
Photovoltaik

Sondergebiet Photovoltaikanlage §11 Abs. 2 BauNVO

Sondergebiet Photovoltaikanlage §11 Abs. 2 BauNVOSO
Photovoltaik

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans Flächen für die Landwirtschaft

Planungen, Nutzungsregelungen Maßnahmen und Flächen
für Maßnahmen zum Schutz  zur Pflege und Entwicklung von
Natur und Landschaft (nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB

H/B = 297 / 779 (0.23m²) Allplan 2018

Datum / Unterschrift Datum / Unterschrift

Entwurfsverfasser:

Nr.      Änderungen Name
Projekt-Nr. Anlage:

Begründung

Plan-Nr.

geändert am

4008 Umweltbericht
Sondergebiet "Kuhwasen"

Photovoltaikanlage auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 344,  Gem. Martinsheim
Gemarkung  Unterickelsheim

GEMEINDE MARTINSHEIM
LANDKREIS KITZINGEN

M 1 : 10 000

6. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

FP-01

REINHOLD DOBBRICK
Dipl. Ing (FH)
Architekturbüro
Zum Steinbruch 1
97332 Volkach
Tel.:   09381 / 71 700 21

           
reinhold@architektur-dobbrick.de

18.02. 2019

Martinsheim, OT Unterickelsheim beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher 
Darlegung und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß  § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans in der Fassung 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit 

Satzung beschlossen.

öffentlich ausgelegt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 3.09.2018 die Aufstellung des 
Bebauungsplanes "Photovoltaik Kuhwasen" Sondergebiet Freiflächen-Photovoltaikanlage 

vom 05.12.2018 hat in der Zeit vom 17.12.2018 bis 16.01.2019 stattgefunden.

vom 05.12.2018 hat in der Zeit vom 17.12.2018 bis 15.01.2019 stattgefunden.

ausgefertigt:

Martinsheim                                      .........................................

Rainer Ott, Erster Bürgermeister

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............... gemäß § 10 Abs. 
3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Martinsheim                                      .........................................

Rainer Ott, Erster Bürgermeister

wurde am 11.12.2018 ortsüblich bekanntgemacht.

15.03. 2019 Gemeinde Martinsheim
97340 Martinsheim

Die Gemeinde Martinsheim hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 03.06.2019 den 

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.03.2019 wurden die 

vom 08.04.2019 bis 07.05.02019  beteiligt.

Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 15.03.2019 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  08.04.2019 bis 07.05.2019  

Bebauungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 15.03.2019 als 


